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Aundesgesez

betreffend

die Revision der Bundesverfassung vom 12. September 1848.

Vom 5. März 1 8 7 2.



Bundesgesez
betreffend

die Revision deeRundesneifassunlj»am 12.5ep1emker l848.
Vom 5 . März 1872.

Dir Bnndtsvrrssmmlmili der schwrhcrifche» Ej-gmojstnschsfl,
in Anwendung der Artikel 111 , 112 und 114 , sowie des Art . 74 , Ziffer 1 der Bundesverfassung,

beschließt:

Artikel 1. Es wird dem schweizerischen Volke und den Kantonen die Bundesverfassung in nachfolgender veränderter
Fassung zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt:

Jezige Bundesverfassung. Revidirte Bundesverfassung.

Am Minen Gottes äes Allmärktigen! Unverändert.

Die schweizerische Eidgenossenschaft,
in der Absicht , den Bund der Eidgenossen zu befestigen,

die Einheit , Kraft und Ehre der schweizerischen Nation zu
erhalten und zu fördern , hat nachstehende Bundesverfassung
angenommen:

Ruiwesversassung
der

Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Erster Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

Art . 1. Art . 1.
Die durch gegenwärtigen Bund vereinigten Völkerschaften Unverändert.

der zwei und zwanzig souveränen Kantone , als : Zürich,
Bern , Luzern , Uri , Schwyz , Unterwalden
(ob und nid dem Wald ) , Glarus , Zug , Freiburg,
Solothurn , Basel (Stadt und Land ) , Schaffhausen,
Appenzell (beiderRhoden ) , St . Gallen , Graubünden,
Aargau , Thurgau , Tessin , Waadt , Wallis,
Neuenburg und Genf  bilden in ihrer Gesammtheit die
schweizerische Eidgenossenschaft.



4

Jezige Bundesverfassung. Revidirte Bundesverfassung.

Art. 2.Art. 2.
Der Bund hat zum Zwek: Behauptung der Unab¬

hängigkeit des Vaterlandes gegen Außen, Handhabung von
Ruhe und Ordnung im Innern, Schuz der Freiheit und der
Rechte der Eidgenossen und Beförderung ihrer gemeinsamen
Wohlfahrt.

Art. 3.
Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränetät

nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist, und üben
als solche alle Rechte au", welche nicht der Bundesgewalt
übertragen sind.

Art. 4.
Alle Schweizer sind vor dem Geseze gleich. Es gibt in

der Schweiz keine Unterthanenverhältnisse, keine Vorrechte
des Orts, der Geburt, der Familien oder Personen.

Art. 5.
Der Bund gewährleistet den Kantonen ihr Gebiet, ihre

Souveränetät inner den Schranken des Artikels3, ihre
Verfassungen, die Freiheit, die Rechte des Volkes und
die verfassungsmäßigen Rechte der Bürger gleich den Rechten
und Befugnissen, welche das Volk den Behörden über¬
tragen hat.

Art. 6.
Die Kantone sind verpflichtet, für ihre Verfassungen die

Gewährleistung des Bundes nachzusuchen.
Der Bund übernimmt diese Gewährleistung insofern:

a. sie nichts den Vorschriften der Bundesverfassung Zu¬
widerlaufendes enthalten;

d. sie die Ausübung der politischen Rechte nach republika¬
nischen— repräsentativen oder demokratischen— For¬
men sichern;

o. sie vom Volke angenommen worden sind und revidirt
werden können, wenn die absolute Mehrheit der Bürger
es verlangt.

Art. 7.
Besondere Bündnisse und Verträge politischen Inhalts

zwischen den Kantonen sind untersagt.
Dagegen steht ihnen das Recht zu, Verkommnisse über

Gegenstände der Gesezgebung, des Gerichtswesens und der
Verwaltung unter sich abzuschließen; jedoch haben sie die¬
selben der Bundesbehörde zur Einsicht vorzulegen, welche,
wenn diese Verkommnisse etwas dem Bunde oder den Rechten
anderer Kantone Zuwiderlaufendes enthalten, deren Voll¬
ziehung zu hindern befugt ist. Im entgegengesezten Falle
sind die betreffenden Kantone berechtigt, zur Vollziehung die
Mitwirkung der Bundesbehörden anzusprechen.

Art. 8.
Dem Bunde allein steht das Recht zu, Krieg zu erklären

und Frieden zu schließen, Bündnisse und Staatsverträge,
namentlich Zoll- und Handelsverträge mit dem Auslande
einzugehen.

Art. 9.
Ausnahmsweise bleibt den Kantonen die Befugniß,

Verträge über Gegenstände der Staatswirthschaft, des nach¬
barlichen Verkehrs und der Polizei mit dem Auslande abzu¬
schließen; jedoch dürfen dieselben nichts dem Bunde oder den
Rechten anderer Kantone Zuwiderlaufendes enthalten.

Unverändert.

Unverändert.

Unverändert.

Unverändert.

Unverändert.

Unverändert.

Unverändert.

Unverändert.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Avt. 7.

Art. 8.

Art. 9.

»
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Jezige Bundesverfassung.

Art . 10.

Der amtliche Verkehr zwischen Kantonen und auswär¬
tigen Staatsregierungen , sowie ihren Stellvertretern , findet
durch Vermittlung des Bundesrathes statt.

Ueber die im Art . 9 bezeichneten Gegenstände können
jedoch die Kantone mit den untergeordneten Behörden und
Beamten eines auswärtigen Staates in unmittelbaren Ver¬
kehr treten.

Art . 11.

Es dürfen keine Militärkapitulationen abgeschlossen
werden.

Art . 12.

Die Mitglieder der Bundesbehörden , die eidgenössischen
Zivil - und Militärbeamten und die eidgenössischen Repräsen -,
tauten oder Kommissaren dürfen von auswärtigen Regie¬
rungen weder Pensionen oder Gehalte , noch Titel , Ge¬
schenke oder Orden annehmen.

Sind sie bereits im Besize von Pensionen , Titeln
oder Orden , so haben sie für ihre Amtsdauer auf den
Genuß der Pensionen und das Tragen der Titel und Orden
zu verzichten.

Untergeordneten Beamten und Angestellten kann jedoch
vom Bundesrath der Fortbezug von Pensionen bewilligt
werden.

Art . 13.

Der Bund ist nicht berechtigt , stehende Truppen
zu halten.

Ohne Bewilligung der Bundesbehörde darf kein Kanton
oder in getheilten Kantonen kein Landestheil mehr als 300
Mann stehende Truppen halten , die Landjägerkorps nicht
inbegriffen.

Art . 14.

Die Kantone sind verpflichtet , wenn Streitigkeiten unter
ihnen vorfallen , sich jeder Selbsthülfe , sowie jeder Bewaff¬
nung zu enthalten und sich der bundesmäßigen Entscheidung
zu unterziehen.

Art . 18.

Wenn einem Kantone vom Auslande plözlich Gefahr
droht , so ist die Regierung des bedrohten Kantons ver¬
pflichtet , andere Kantone zur Hülfe zu mahnen , unter
gleichzeitiger Anzeige an die Bundesbehörde und unvor-
greiflich den spätern Verfügungen dieser leztern . Die ge¬
mahnten Kantone sind zum Zuzüge verpflichtet . Die Kosten
trägt die Eidgenossenschaft.

Art . 16.

Bei gestörter Ordnung im Innern , oder wenn von !
einem andern Kantone Gefahr droht , hat die Regierung !
des bedrohten Kantons dem Bundesrathe sogleich Kenntniß
zu geben , damit dieser inner den Schranken seiner Kom¬
petenz (Art . 90 , Nr . 3, 10 und ii ) die erforderlichen

Revidirte BnndeSverfaffung.

Art . 10.

Unverändert.

Art . 11.

Unverändert.

Art . 12.

Die drei ersten Alinea beibehalten , mit Beifügung fol¬
gender zwei weitem Alinea:

Im schweizerischen Heere dürfen weder Orden getragen,
noch von auswärtigen Regierungen verliehene Titel geltend
gemacht werden.

Das Annehmen solcher Auszeichnungen ist allen Offi¬
zieren , Unteroffizieren und Soldaten untersagt.

Art . 13.
Unverändert.

Art . 14.
Unverändert.

Art . 15.

Unverändert.

Art . 16.
Unverändert.

(Art . 99 , Ziffer 3 , 10 und 11)
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Jezige Bundesverfassung.

Maßregeln treffen oder die Bundesversammlung einberufen
kann. In dringenden Fällen ist die betreffende Regierung
befugt, unter sofortiger Anzeige an den Bundesrath, andere
Kantone zur Hülfe zu mahnen, und die gemahnten Stände
sind zur Hülfeleistung verpflichtet.

Wenn die Kantonsregierung außer Stande ist, Hülfe
anzusprechen, so kann,  und wenn die Sicherheit der
Schweiz gefährdet wird, so soll  die kompetente Bundes¬
behörde von sich aus einschreiten.

In Fällen eidgenössischer Intervention sorgen die Bundes¬
behörden für Beachtung der Vorschriften von Art. 5.

Die Kosten trägt der mahnende oder die eidgenössische!
Intervention veranlaßende Kanton, wenn nicht die Bundes- !
Versammlung wegen besonderer Umstände etwas Anderes!
beschließt. ^

Art . 17.

In den durch Art . 15 und 16 bezeichneten Fällen ist
jeder Kanton verpflichtet, den Truppen freien Durchzug zu
gestatten . Diese sind sofort unter eidgenössische Leitung zu
stellen.

Art. 18.
Jeder Schweizer ist wehrpflichtig.

Art. 19.
Das Bundesheer , welches aus den Kontingenten der

Kantone gebildet wird , besteht:
g,. aus dem Bundesauszug , wozu jeder Kanton auf

100 Seelen schweizerischer Bevölkerung drei Mann
zu stellen hat;

b. aus der Reserve, deren Bestand die Hälfte des
Bundesauszuges beträgt.

In Zeiten der Gefahr kann der Bund auch über die
übrigen Streitkräfte (die Landwehr ) eines jeden Kantons
verfügen.

Die Mannschaftsskala , welche nach dem bezeichneten Maß¬
stabe das Kontingent für jeden Kanton festsezt, ist alle
zwanzig Jahre einer Revision zu unterwerfen.

Art . 20.

Um in dem Bundesheere die erforderliche Gleichmäßig¬
keit und Dienstfähigkeit zu erzielen, werden folgende Grund-
säze festgesezt:

1. Ein Bundesgesez bestimmt die allgemeine Organi¬
sation des Bundesheeres.

2. Der Bund übernimmt:
a. den Unterricht der Genietrupppen , der Artillerie und

der Kavallerie , wobei jedoch den Kantonen , welche diese
Waffengattungen zu stellen haben , die Lieferung der
Pferde obliegt;

b. die Bildung der Jnstruktoren für die übrigen Waffen¬
gattungen ;

o. für alle Waffengattungen den höhern Militärunter¬
richt, wozu er namentlich Militärschulen errichtet und
Zusammenzüge von Truppen anordnet;

ä . die Lieferung eines Theiles des Kriegsmaterials.

Revidirie Bundesverfassung.

Art. 17.
Unverändert.

Art. 18.
Jeder Schweizer ist wehrpflichtig.
Wehrmänner , welche in Folge des eidgenössischenMilitär

dienstes ihr Leben verlieren oder dauernden Schaden an
ihrer Gesundheit erleiden , haben für sich oder ihre Familien,
im Falle des Bedürfnisses , Anspruch auf Unterstüzung des
Bundes.

Art . 19.

Das Bundesheer besteht aus der gesammten , nach der
eidgenössischen Gesezgebung dienstpflichtigen Mannschaft.

In Zeiten der Gefahr kann der Bund auch über die
nicht zum Bundesheere gehörende Mannschaft und über die
übrigen Streitmittel der Kantone verfügen.

Die Kantone verfügen über die Wehrkraft ihres Ge¬
bietes , so weit sie nicht durch verfassungsmäßige oder gesez-
liche Anordnungen des Bundes beschränkt sind.

Die Organisation des Bundesheeres ist Gegenstand der
Bundesgesezgebung.

Soweit nicht militärische Gründe entgegenstehen , sollen
die taktischen Einheiten aus der Mannschaft desselben Kan¬
tons gebildet werden.

Die Kosten des Unterrichts , der Bewaffnung , Bekleidung
und Ausrüstung des Bundesheeres trägt der Bund.

Das Kriegsmaterial der Kantone in demjenigen Bestände,
welcher nach den bisherigen Gesezen vorgeschrieben ist, geht
auf den Bund über.

Immerhin bleibt das Verfügungsrecht der Kantone, nach
Maßgabe von Art. 19, Lemma3, vorbehalten.

Der Bund ist berechtigt , die Waffenpläze und die zu
militärischen Zweken dienenden Gebäude , welche in den Kan¬
tonen vorhanden sind . zur Benuzung oder als Eigenthum
zu übernehmen . Die nähern Bedingungen der Uebernahme
werden durch die Bundesgesezgebung geregelt.
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Jezige Bundesverfassung. ^

Die Zentralisation des Militärunterrichts kann nöthigen - !
falls durch die Bundesgesezgebung weiter entwikelt werden , s

3 . Der Bund überwacht den Militärunterricht der In - ^
fanterie und der Scharfschüzen , sowie die Anschaffung, !
den Bau und Unterhalt des Kriegszeugs , welches die !
Kantone zum Bundesheere zu liefern haben.

4 . Die Militärverordnungen der Kantone dürfen nichts
enthalten , was der eidgenössischen Militärorganisation und
den den Kantonen obliegenden bundesmäßigen Verpflich- s
tungen entgegen ist, und müssen zu dießfälliger Prüfung !
dem Bundesrathe vorgelegt werden . !

5 . Alle Truppenabtheilungen im eidgenössischen Dienste -
führen ausschließlich die eidgenössische Fahne.

Revidirte Bundesverfassung.

Die Ausführung des Militärgesezes in den Kantonen
geschieht durch die Kantonsbehörden in den durch die Bun¬
desgesezgebung festgesezten Grenzen.

Art. 21.
Dem Bunde steht das Recht zu, im Interesse der Eid¬

genossenschaft oder eines großen Theiles derselben, auf
Kosten der Eidgenossenschaft öffentliche Werke zu errichten
oder die Errichtung derselben zu unterstüzen.

Zu diesem Zweke ist er auch befugt, gegen volle Ent¬
schädigung das Recht der Expropriation geltend zu machen.
Die nähern Bestimmungen hierüber bleiben der Bundes¬
gesezgebung vorbehalten.

Die Bundesversammlung kann die Errichtung öffent-
licher Werke untersagen, welche die militärischen Interessen!
der Eidgenossenschaft verlezen.

Art . 22.

Der Bund ist befugt, eine Universität und eine poly¬
technische Schule zu errichten.

Art . 23.

Das Zollwesen ist Sache des Bundes.

Art. 21.
Unverändert.

Art. 22.
Der Bund hat das Recht der Oberaufsicht über die

Wasserbau- und Forstpolizei im Hochgebirge.
Er wird die Korrektion und Vexbauung der Wildwasser

und die Aufforstung ihrer Quellengebiete unterstüzen und
die nöthigen schüzenden Bestimmungen zur Erhaltung dieser
Werke und der schon vorhandenen Waldungen aufstellen.

Art . 23.

Der Bund ist befugt, gesezliche Bestimmungen zum
Schuze der für die Land- und Forstwirthschaft nüzlichen
Vögel, sowie über die Ausübung der Fischerei und Jagd,
namentlich zur Erhaltung des Hochwildes, zu treffen.

Art . 24.

Die Gesezgebung über den Bau und Betrieb der Eisen¬
bahnen ist Bundessache.

Art . 25.

Der Bund ist befugt , eine Universität , eine polytechnische
Schule und andere höhere Unterrichtsanstalten zu errichten.

Die Kantone sorgen für obligatorischen und unentgelt¬
lichen Primarunterricht.

Der Bund kann über das Minimum der Anforderung
an die Primärschule gesezliche Bestimmungen erlaffen.

Art . 26.

Das Zollwesen ist Sache des Bundes . Derselbe hat das
Recht, Ein - und Ausfuhrzölle zu erheben.
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Jezige Bundesverfassung.

Art . 34.

Dem Bunde steht das Recht zu , die von der Tag-
sazung bewilligten oder anerkannten Land - und Wasser¬
zölle , Weg - und Brükengelder , verbindliche Kaufhaus - und
andere Gebühren dieser Art , mögen dieselben von Kan¬
tonen , Gemeinden , Korporationen oder Privaten bezogen
werden , gegen Entschädigung ganz oder theilweise aufzu¬
heben . Diejenigen Zölle und Weggelder , welche auf dem
Transit lasten , sollen jedenfalls im ganzen Umfange der
Eidgenossenschaft und zwar gleichzeitig eingelöst werden.

Die Eidgenossenschaft hat das Recht , an derschweiz . Grenze
Eingangs -, Ausgangs - und Durchgangszölle zu erheben.

Sie ist berechtigt , gegenwärtig für das Zollwesen be¬
stimmte Gebäulichkeiten an der schweizerischen Grenze gegen
Entschädigung entweder als Eigenthum oder miethweise zur
Benuzung zu übernehmen.

Art . 25.

Bei Erhebung der Zölle sollen folgende Grundsäze
beachtet werden:

1. Eingangsgebühren:
a . Die für die inländische Industrie erforderlichen Stoffe

'sind im Zolltarif möglichst gering zu taxiren.
b . Ebenso die zum nothwendigen Lebensbedarf erforder¬

lichen Gegenstände.
o. Die Gegenstände des Luxus unterliegen der höchsten Taxe.

2 . Durchgangsgebühren , und in der Regel auch die
Ausgangsgebühren , sind möglichst mäßig festzusezen.

3 . Durch die Zollgesezgebung sind zur Sicherung des
Grenz - und Marktverkehrs geeignete Bestimmungen zu treffen.

Dem Bunde bleibt immerhin das Recht vorbehalten,
unter außerordentlichen Umständen , in Abweichung von
vorstehenden Bestimmungen , vorübergehend besondere Maß¬
nahmen zu treffen.

Art . 26.

Der Ertrag der Eingangs -, Ausgangs - und Durchgangs¬
zölle wird folgendermaßen verwendet:

a . Jeder Kanton erhält 4 Bazen auf den Kopf nach
dem Maßstab der Gesammtbevölkerung , welche nach
der Volkszählung von 1838 berechnet wird.

d . Wenn ein Kanton hierdurch für die nach Art . 24
aufgehobenen Gebühren nicht hinlänglich gedekt wird,
so hat er noch so viel zu beziehen , als erforderlich
ist, um ihn für dieselben Gebühren nach dem Durch¬
schnitt des Reinertrages der fünf Jahre 1842 bis
und mit 1846 zu entschädigen,

o. Die Mehreinnahme fällt in die Bundeskaffe.

Art . 27.

Wenn Zölle , Weg - und Brükengelder für Tilgung
eines Baukapitals oder eines Theiles desselben bewilligt
worden sind , so hört der Bezug derselben oder die Ent¬
schädigung auf , sobald das Kapital oder der betreffende
Theil nebst Zinsen gedekt ist.

Revidirte Bundesverfafsuug.

Alt Art . 24 fällt weg.

Art . 27.

Bei Erhebung der Zölle sollen folgende Grundsäze be¬
achtet werden:

1) Eingangsgebühren:
a . Die für die inländische Industrie und Landwirthschaft

erforderlichen Stoffe sind im Zolltarife möglichst gering
zu taxiren.

b . Ebenso die zum nöthigen Lebensbedarf erforderlichen
Gegenstände.

o. Die Gegenstände des Luxus unterliegen den höchsten
Taxen.

Diese Grundsäze sind auch bei Abschließung von Han¬
delsverträgen mit dem Auslande zu befolgen.

2) Die Ausgangsgebühren sind möglichst mäßig fest¬
zusezen.

3) Durch die Zollgesezgebung sind zur Sicherung des
Grenz - und Marktverkehrs geeignete Bestimmungen zu treffen.
Dem Bunde bleibt immerhin das Recht vorbehalten , unter
außerordentlichen Umständen , in Abweichung von vorstehen¬
den Bestimmungen , vorübergehend besondere Maßnahmen
zu treffen.

Art . 28.

Der Ertrag der Zölle fällt in die Bundeskaffe.
Die den Kantonen bisher bezahlten Entschädigungen für

die losgekauften Zölle , Weg - und Brükengelder , Kaufhaus¬
und andern Gebühren dieser Art fallen weg.

Ausnahmsweise erhalten die Kantone Uri , Graubünden,
Tessin und Wallis , mit Rüksicht auf ihre internationalen
Alpenstraßen , eine jährliche Entschädigung , welche , in Wür¬
digung aller Verhältnisse , festgestellt wird wie folgt:

Für Uri . . . Fr . 70,000
„ Graubünden . „ 200,000
„ Tessin . . „ 200,000
„ Wallis . . „ 60,000

Für Besorgung des Schneebruches auf dem St . Gotthard
erhalten die Kantone Uri und Tessin eine jährliche Ent¬
schädigung von zusammen Fr . 40,000 für so lange , als die
Straße über den Bergpaß nicht durch eine Eisenbahn er-
sezt sein wird.

Alt Art . 27 fällt weg.
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Jezige Bundesverfassung.

Art . 28.
Den in bereits abgeschlossenen Eisenbahnverträgen über

Transitgebühren enthaltenen Verfügungen soll durch gegen¬
wärtige Bestimmungen kein Abbruch geschehen. Dagegen
tritt der Bund in die durch solche Verträge den Kantonen
in Beziehung auf die Transitgebühren vorbehaltenen Rechte.

Art . 29.
Für Lebensmittel , Vieh- und Kaufmannswaaren , Landes¬

und Gewerbserzeugnisse jeder Art sind freier Kauf und
Verkauf , freie Ein -, Aus - und Durchfuhr von einem Kan¬
ton in den andern gewährleistet.

Vorbehalten sind:
a. In Beziehung auf Kauf und Verkauf das Salz - und

Pulverregal.
d . Polizeiliche Verfügungen der Kantone über die Aus¬

übung von Handel und Gewerbe und über die Be-
nuzung der Straßen.

e. Verfügungen gegen schädlichen Barkauf.
ä . Vorübergehende sanitätspolizeiliche Maßregeln bei Seu¬

chen.
Die in litt . d und o bezeichneten Verfügungen

müssen die Kantonsbürger und die Schweizerbürger
anderer Kantone gleich behandeln . Sie sind dem
Bundesrathe zur Prüfung vorzulegen und dürfen nicht
vollzogen werden , ehe sie die Genehmigung desselben
erhalten haben.

o. Die von der Tagsazung bewilligten oder anerkannten
Gebühren , welche der Bund nicht aufgehoben hat
(Art . 24 und 31).

f. Die Konsumogebühren auf Wein und andern geistigen
Getränken , nach Vorschrift von Art . 32.

Art . 30.
Der Bundesgesezgebung bleibt vorbehalten , hinsichtlich

der Abschaffung bestehender Vorrechte in Bezug auf Trans¬
port von Personen und Waaren jeder Art zwischen den
Kantonen und im Innern derselben auf dem Wasser und
auf dem Lande , die nöthigen Verfügungen zu treffen , so
weit die Eidgenossenschaft Hiebei ein Interesse hat.

Art . 31.
Der Bezug der im Art . 29 litt . s bezeichneten Gebühren

steht unter der Aufsicht des Bundesrathes . Sie dürfen nicht
erhöht und der Bezug derselben darf ohne Genehmigung
der Bundesversammlung , wenn er auf eine bestimmte Zeit
beschränkt war , nicht verlängert werden.

Die Kantone dürfen weder Zölle , Weg - noch Brüken-
gelder unter irgend welchem Namen neu einführen . Von
der Bundesversammlung können jedoch auf bestimmte Zeit
solche Gebühren bewilligt werden , um die Errichtung öffent¬
licher Werke zu unterstüzen , welche im Sinne des Art . 21
von allgemeinem Interesse für den Verkehr sind und ohne
solche Bewilligung nicht zu Stande kommen könnten.

Revidirte Bundesverfassung.

Alt Art . 28 fällt weg.

Art . 29.

Die Freiheit des Handels und der Gewerbe ist im
ganzen Umfange der Eidgenossenschaft gewährleistet.

Vorbehalten sind:
a. Das Salz- und Pulverregal, die eidgenössischen Zölle,

die Eingangsgebühren von Wein und geistigen Ge¬
tränken, sowie andere, vom Bunde ausdrüklich an¬
erkannte Verbrauchssteuern, nach Maßgabe des Art. 33.

d. Sanitätspolizeiliche Maßregeln gegen Epidemien und
Viehseuchen.

o. Verfügungen über Ausübung von Handel und Ge¬
werben, über Besteuerung des Gewerbsbetriebes und
über die Benuzung der Straßen.

Diese Verfügungen dürfen den Grundsaz der Handels¬
und Gewerbefreiheit selbst nicht beeinträchtigen.

Art . 30.
Den Kantonen bleibt es anheimgestellt, die Ausübung

der wissenschaftlichenBerufsarten von einem Ausweise der
Befähigung abhängig zu machen.

Auf dem Wege der Bundesgesezgebungist dafür zu
sorgen, daß derartige Ausweise für die ganze Eidgenossen¬
schaft gültig erworben werden können.

Alt Art. 30 fällt weg.

Alt Art . 31 fällt weg.
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Art . 32.

Die Kantone sind befugt , außer den nach Art . 29
litt . e vorbehaltenen Berechtigungen , von Wein und andern
geistigen Getränken Konsumogebühren zu erheben , jedoch
unter folgenden Beschränkungen:

a . Bei dem Bezug derselben soll der Transit in keiner
Weise belästigt und der Verkehr überhaupt so wenig
als möglich gehemmt und mit keinen andern Gebühren
belegt werden.

b . Werden die für den Verbrauch eingeführten Gegen¬
stände wieder aus dem Kanton ausgeführt , so sind
die bezahlten Konsumogebühren ohne weitere Be¬
lästigung zurükzuerstatten.

a . Die Erzeugnisse schweizerischen Ursprungs sind mit
niedrigern Gebühren zu belegen als diejenigen des
Auslandes.

ä . Konsumogebühren auf Wein und andern geistigen Ge¬
tränken schweizerischen Ursprungs dürfen da , wo solche
schon bestehen , nicht erhöht , und in Kantonen , welche
noch keine beziehen , nicht eingeführt werden.

s . Die Geseze und Verordnungen der Kantone über
den Bezug der Konsumogebühren sind der Bundes¬
behörde vor Vollziehung derselben zur Gutheißung
vorzulegen , damit die Nichtbeachtung vorstehender
Grundsäze verhindert werden kann.

Art . 33 . .

Das Postwesen im ganzen Umfange der Eidgenossen¬
schaft wird vom Bunde übernommen unter folgenden Vor¬
schriften :

1. Die gegenwärtig bestehenden Postverbindungen dürfen
im Ganzen ohne Zustimmung der betheiligten Kantone
nicht vermindert werden.

2 . Die Tarife werden im ganzen Gebiete der Eid¬
genossenschaft nach den gleichen möglichst billigen Grund-
säzen bestimmt.

3 . Die Unverlezbarkeit des Postgeheimnisses ist gewähr¬
leistet.

Revidirte Bundesverfassung.

Art . 31.

Die Errichtung von Spielbanken ist untersagt.
Die zur Zeit bestehenden Spielhäuser müssen binnen einer

Frist von fünf Jahren , vom Tage der Annahme der gegen¬
wärtigen Verfassung an gerechnet , geschlossen werden.

Allfällige seit dem Anfange des Jahres 1871 ertheilte
Konzessionen werden als ungültig erklärt.

Der Bund kann auch in Beziehung auf die Lotterien
geeignete Maßnahmen treffen.

Art . 32.

Der Bund ist befugt , zum Schuze der Arbeiter gegen
Gesundheit und Sicherheit gefährdenden Gewerbebetrieb ein¬
heitliche Bestimmungen aufzustellen und die Verwendung
von Kindern in den Fabriken gesezlich zu regeln.

Der Geschäftsbetrieb von Auswanderungsagenturen und
! von Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungs-
I wesens unterliegt der Aufsicht und Gesezgebung des Bundes.

Art . 33.

Die Kantone sind befugt , die im Art . 29 litt . a er¬
wähnten Eingangsgebühren von Wein und andern geistigen
Getränken unter folgenden Beschränkungen zu erheben:

a . Bei dem Bezug derselben soll der Transit in keiner
Weise belästigt und der Verkehr überhaupt so wenig
als möglich gehemmt und mit keinen andern Gebühren
belegt werden.

^ b . Werden die für den Verbrauch eingeführten Gegen¬
stände wieder aus dem Kanton ausgeführt , so sind
die bezahlten Eingangsgebühren ohne weitere Belästi¬
gung zurükzuerstatten.

o. Die Erzeugnisse schweizerischen Ursprungs sind mit
niedrigern Gebühren zu belegen als diejenigen des
Auslandes.

ä . Eingangsgebühren auf Wein und andern geistigen Ge¬
tränken schweizerischen Ursprungs dürfen da , wo solche
schon bestehen , nicht erhöht , und in Kantonen , welche
noch keine beziehen , nicht eingeführt werden,

o. Die Geseze und Verordnungen der Kantone über den
Bezug der Eingangsgebühren sind der Bundesbehörde
vor Vollziehung derselben zur Gutheißung vorzulegen,
damit die Nichtbeachtung vorstehender Grundsäze ver¬
hindert werden kann.

Nach Ablauf einer Frist von zwanzig Jahren sollen alle
Eingangsgebühren , welche dermalen von den Kantonen er¬
hoben werden , sowie ähnliche von einzelnen Gemeinden
bezogene Gebühren ohne Entschädigung dahinfallen.

Art . 34.

Das Post - und Telegraphenwesen im ganzen Umfange
der Eidgenossenschaft ist Bundessache.

Der Ertrag der Post - und Telegraphenverwaltung fällt
in die eidgenössische Kasse.

Die Tarife werden im ganzen Gebiete der Eidgenossen¬
schaft nach den gleichen , möglichst billigen Grundsäzen be¬
stimmt.

Die Unverlezlichkeit des Post - und Telegraphengeheim¬
nisses ist gewährleistet.
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4 . Für Abtretung des Postregals leistet der Bund
Entschädigung , und zwar nach folgenden nähern Bestim¬
mungen :

a . Die Kantone erhalten jährlich die Durchschnittssumme
des reinen Ertrages , den sie in den drei Jahren
1844 , 1845 und 1846 vorn Postwesen auf ihrem
Kantonalgebiete bezogen haben.

Wenn jedoch der reine Ertrag , welchen der Bund
vorn Postwesen bezieht , für Bestreitung dieser Ent¬
schädigung nicht hinreicht , so wird den Kantonen
das Mangelnde nach Verhältniß der festgesezten Durch¬
schnittssummen in Abzug gebracht.

b . Wenn ein Kanton vom Postwesen unmittelbar noch
gar nichts , oder in Folge eines mit einem andern
Kanton abgeschlossenen Pachtvertrags bedeutend weni¬
ger bezogen hat , als die Ausübung des Postregals
auf seinem Gebiete demjenigen Kanton , der dasselbe
gepachtet hatte , erweislichermaßen rein ertragen hat,
so sollen solche Verhältnisse bei Ausmittlung der
Entschädigungssumme billige Bcrüksichtigung finden.

o. Wo die Ausübung des Postregals an Privaten abge¬
treten worden ist , übernimmt der Bund die dieß-
fällige Entschädigung.

ä . Der Bund ist berechtigt und verpflichtet , das zum
Postwesen gehörige Material , soweit dasselbe zum
Gebrauche tauglich und erforderlich ist , gegen eine
den Eigenthümern abzureichende billige Entschädigung
zu übernehmen.

e. Die eidgenössische Verwaltung ist berechtigt , die gegen-
^ wärtig für das Postwesen bestimmten Gebäulichkeiten

gegen Entschädigung entweder als Eigenthum oder
aber nur miethweise zur Benuzung zu übernehmen.

Art . 34.

Bei der Verwaltung des Zoll - und Postwesens sind die
Angestellten größtenteils aus den Einwohnern derjenigen
Kantone zu wählen , für welche sie bestimmt sind.

Art . 35.

Der Bund übt die Oberaufsicht über die Straßen
und Brüken , an deren Erhaltung die Eidgenossenschaft ein
Interesse hat.

Die nach Artikel 26 und 33 den Kantonen für Zölle
und Posten zukommenden Summen werden von der Bundes¬
behörde zurükbehalten , wenn diese Straßen und Brüken von
den betreffenden Kantonen , Korporationen oder Privaten
nicht in gehörigem Zustand unterhalten werden.

Art . 36.

Dem Bunde steht die Ausübung aller im Münzregale
begriffenen Rechte zu.

Die Münzprägung durch die Kantone hört auf und
geht einzig vom Bunde aus.

Es ist Sache der Bundesgesezgebung , den Münzfuß
festzusezen , die vorhandenen Mttnzsorten zu tarisiren und
die nähern Bestimmungen zu treffen , nach welchen die
Kantone verpflichtet sind , von den von ihnen geprägten
Münzen einschmelzen oder umprägen zu lassen.

Rcvidirtc Bundesverfassung.

>

Art . 35.

Gleich alt Art . 34.

Art . 36.

Der Bund übt die Oberaufsicht über die Straßen und
Brüken , an deren Erhaltung die Eidgenossenschaft 'ein In¬
teresse hat.

Die Summen , welche den im Artikel 28 bezeichneten
Kantonen für den Unterhalt der auf ihrem Gebiete befind¬
lichen internationalen Alpenstraßen zukommen , werden von
der Bundesbehörde zurükbehalten , wenn diese Straßen von
den betreffenden Kantonen nicht in gehörigem Zustande
unterhalten werden.

Art . 37.

Dem Bunde steht die Ausübung aller im Münzregale
begriffenen Rechte zu.

Die Münzprägung geht einzig vom Bunde aus.
Es ist Sache der Bundesgesezgebung , den Münzfuß zu

bestimmen und allsällige Vorschriften hinsichtlich der Tari-
firung fremder Münzsorten zu treffen.

2
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Art . 37 . !

Der Bund wird auf die Grundlagen des bestehenden ^
eidgenössischen Konkordates für die ganze Eidgenossenschaft !
gleiches Maß und Gewicht einführen . l

Art . 38 . !

Fabrikation und Verkauf des Schießpulvers im Umfange
der Eidgenossenschaft stehen ausschließlich dem Bunde zu.

Art . 39.

Die Ausgaben des Bundes werden bestritten:
a . aus den Zinsen der eidgenössischen Kriegsfonds;
b . aus dem Ertrag der schweizerischen Grenzzölle;

aus dem Ertrag der Postverwaltung;
cl. aus dem Ertrag der Pulververwaltung;
e. aus Beiträgen der Kantone , welche jedoch nur in Folge

von Beschlüssen der Bundesversammlung erhoben wer¬
den können.

Solche Beiträge sind von den Kantonen nach Verhältniß
der Geldscala zu leisten , welche alle zwanzig Jahre einer
Revision zu unterwerfen ist . Bei einer solchen Revision
sollen theils die Bevölkerung , theils die Vermögens - und
Erwerbsverhältnisse der Kantone zur Grundlage dienen.

Art . 40.

Es soll jederzeit wenigstens der Betrag des doppelten
Geldkontingentes für Bestreitung von Militärkosten bei
eidgenössischen Aufgeboten baar in der Bundeskasse liegen.

N8 . Artikel 41 , 42 , 43 sind umgestellt.

Art . 42.

Jeder Kantonsbürger ist Schweizerbürger . Als solcher
kann er in eidgenössischen und kantonalen Angelegenheiten
die Politischen Rechte in 'jedem Kanton ausüben , in welchem
er niedergelassen ist . Er kann aber diese Rechte nur unter
den nämlichen Bedingungen ausüben , wie die Bürger des
Kantons und in Beziehung auf die kantonalen Angelegen¬
heiten erst nach einem längern Aufenthalte , dessen Dauer
durch die Kantonalgesezgebung bestimmt wird , jedoch nicht
über zwei Jahre ausgedehnt werden darf.

Niemand darf in mehr als einem Kanton politische
Rechte ausüben.

Revidirte Buiidesvcrfasiuiig.

Art . 38.

Der Bund ist befugt , im Wege der Gesezgebung allgemeine
Vorschriften über die Ausgabe und die Einlösung von Bank¬
noten aufzustellen.

Art . 39.

Die Festsezung von Maß und Gewicht ist Bundessache.
Die Ausführung der bezüglichen Geseze geschieht durch

die Kantone unter Aufsicht des Bundes.

Art . 40.

Fabrikation und Verkauf des Schießpulvers im Umfange
der Eidgenossenschaft stehen ausschließlich dem Bunde zu.

Als Schießpulver nicht brauchbare Sprengfabrikate sind
im Regal nicht inbegriffen.

Art . 41.

Die Ausgaben des Bundes werden bestritten:
a . aus den : Ertrag des Bundesvermögens;
b . aus dem Ertrag der schweizerischen Grenzzölle;
o. aus dem Ertrag der Post - und Telegraphenverwal¬

tung;
ä . aus dem Ertrag der Pulververwaltung;
s . aus dem Ertrag der Militärpflichtcrsazsteuern;
k. aus den Beiträgen der Kantone , deren nähere Regu-

lirung , vorzugsweise nach Maßgabe der Steuerkraft
der leztern , der Bundesgesezgebung vorbehalten ist.

Alt Art . 40.

Gestrichen.

Art . 42.

Jeder Kantonsbürger ist Schweizerbürger.
Als solcher kann er bei allen eidgenössischen Wahlen

und Abstimmungen an seinem Wohnsize Antheil nehmen,
nachdem er sich über seine Stimmberechtigung gehörig aus¬
gewiesen hat.

Niemand darf in mehr als einem Kanton politische
Rechte ausüben.

Der Niedergelassene genießt an seinem Wohnsize alle
Rechte der Kantonsbürger und mit diesen auch alle Rechte
der Gemeindsbürger , mit Ausnahme des Mitantheils an
Bürger - und Korporationsgütern.

In kantonalen und Gemeindeangelegenheiten erwirbt
er das Stimmrecht nach einer Niederlassung von drei Mo¬
naten . Das Stimmrecht in Gemeindeangelegenheiten erstrekt
sich jedoch nicht auf die Verwaltung derjenigen Güter , an
welchen der Niedergelassene keinen Mitantheil hat.

Die kantonalen Geseze über die Niederlassung und das
Stimmrecht der Niedergelassenen in den Gemeinden sind dem
Bundesrathe zur Genehmigung vorzulegen.
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Art . 43.

Kein Kanton darf einen Bürger des Bürgerrechtes ver¬
lustig erklären.

Ausländern darf kein Kanton das Bürgerrecht ertheilen,
wenn sie nicht aus dem frühern Staatsverband entlassen
werden.

Art . 41.

Der Bund gewährleistet allen Schweizern das Recht der
freien Niederlassung im ganzen Umfange der Eidgenossen¬
schaft , nach folgenden nähern Bestimmungen:

1) Keinem Schweizer kann die Niederlassung in irgend
einem Kantone verweigert werden , wenn er folgende Aus¬
weisschriften besizt:

u . einen ĥeimatschein oder eine andere gleichbedeutende
Ausweisschrift;

d . ein Zeugniß sittlicher Ausführung;
a. eine Bescheinigung , daß er in bürgerlichen Rechten

und Ehren stehe.
2) Der Niedergelassene darf von Seite des die Nieder¬

lassung gestattenden Kantons mit keiner Bürgschaft und mit
keinen andern besondern Lasten behufs der Niederlassung
belegt werden.

3) Ein Bundesgesez wird die Dauer der Niederlassungs¬
bewilligung , sowie das Maximum der zur Erlangung der¬
selben an den Kanton zu entrichtenden Kanzleigebühren be¬
stimmen.

4) Der Niedergelassene genießt alle Rechte der Bürger
des Kantons , in welchem er sich niedergelassen hat , mit
Ausnahme des Stimmrechts in Gemeindeangelegenheiten
und des Mitantheiles an Gemeinde - und Korporations¬
gütern . Insbesondere wird ihm freie Gewerbsausübung
und das Recht der Erwerbung und Veräußerung von
Liegenschaften zugesichert , nach Maßgabe der Geseze und
Verordnungen der Kantone , welche in allen diesen Bezie¬
hungen den Niedergelassenen den eigenen Bürgern gleich
halten sollen.

5) Den Niedergelassenen anderer Kantone können von
Seite der Gemeinde keine größern Leistungen an Gemeinde¬
lasten auferlegt werden , als den Niedergelassenen des eigenen
Kantons.

6) Der Niedergelassene kann aus dem Kanton , in welchem
er niedergelassen ist , weggewiesen werden:

u. durch gerichtliches Strafurtheil;
d . durch Verfügung der Polizeibehörden , wenn er die

bürgerlichen Rechte und Ehren verloren hat , oder sich
eines unsittlichen Lebenswandels schuldig macht , oder
durch Verarmung zur Last fällt , oder schon oft wegen
Uebertretung polizeilicher Vorschriften bestraft werden
mußte.

Revidirk Bundesverfassung,

Art . 43.

Kein Kanton darf einen Kantonsbürger aus seinem Ge¬
biete verbannen (verweisen ) oder ihn des Bürgerrechtes ver¬
lustig erklären.

Die Bedingungen für die Ertheilung des Bürgerrechts
an Ausländer , sowie diejenigen , unter welchen ein Schweizer
zum Zweke der Erwerbung eines ausländischen Bürgerrechts
auf sein Bürgerrecht verzichten kann , werden durch die Bun-
desgesezgebung geordnet.

Art . 44.

Jeder Schweizer hat das Recht , sich innerhalb des
schweizerischen Gebietes an jedem Orte niederzulassen , wenn
er einen Heimatschein oder eine andere gleichbedeutende
Ausweisschrift besizt.

Ausnahmsweise kann die Niederlassung verweigert oder
entzogen werden:

1) Denjenigen , welche in Folge eines strafgerichtlichen
Urtheils nicht im Besize der bürgerlichen Rechte und Ehren
sind.

2) Denjenigen , welche dauernd der öffentlichen Wohl¬
thätigkeit zur Last fallen und deren Heimatgemeinde , be¬
ziehungsweise Heimatkanton eine angemessene Unterstüzung
troz amtlicher Aufforderung nicht gewährt.

Der Niedergelassene darf von Seiten des die Nieder¬
lassung gestattenden Kantons mit keiner Bürgschaft und
mit keinen andern , besondern Lasten behufs der Nieder¬
lassung belegt werden . Ebenso darf die Gemeinde , in welcher
er seinen Wohnsiz nimmt , ihn nicht anders besteuern als den
Ortsbürger.

Ein Bundesgesez wird das Maximum der für die Nieder¬
lassungsbewilligung zu entrichtenden Kanzleigebühr bestimmen.

Art . 45.

In Beziehung auf die cioilrechtlichen Verhältnisse stehen
die Niedergelassenen in der Regel unter dem Rechte und
der Gesezgebung des WohnfizeS.

Die Bundesgesezgebung wird über die Anwendung dieses
Grundsazes , sowie gegen Doppelbesteurung die erforderlichen
Bestimmungen treffen.
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Art . 44.

Die freie Ausübung des Gottesdienstes ist den aner¬
kannten christlichen Konfessionen im ganzen Umfange der
Eidgenossenschaft gewährleistet.

Den Kantonen sowie dem Bunde bleibt vorbehalten , für
Handhabung der öffentlichen Ordnung und des Friedens
unter den Konfessionen die geeigneten Maßnahmen zu treffen.

Revidirte Bundesverfassung.

Art . 46.

Ein Bundesgesez wird den Unterschied zwischen Nieder¬
lassung und Aufenthalt bestimmen und dabei gleichzeitig über
die politischen und bürgerlichen Rechte der Aufenthalter die
nähern Vorschriften aufstellen.

Art . 47.

Ein Bundesgesez wird über die Kosten der Verpflegung
und Beerdigung armer Angehöriger eines Kantons , welche
in einem andern Kanton krank werden und sterben , die
nöthigen Bestimmungen treffen.

Art . 48.

Die Glaubens - und Gewissensfreiheit ist unverlezlich.
Niemand darf in der Ausübung der bürgerlichen oder

politischen Rechte um der Glaubensansichten willen beschränkt
oder zur Vornahme einer religiösen Handlung angehalten
oder wegen Unterlassung einer solchen mit Strafen belegt
werden.

Niemand ist gehalten , Steuern zu bezahlen , welche speziell
für eigentliche Kultuszweke einer Konfession oder Religions¬
genossenschaft , der er nicht angehört , aufgelegt werden.

Die Glaubensansichten entbinden nicht von der Erfüllung
der bürgerlichen Pflichten.

Art . 49.

Die freie Ausübung der gottesdienstlichen Handlungen
ist innerhalb der Schranken der Sittlichkeit und öffentlichen
Ordnung gewährleistet.

Den Kantonen sowie dem Bunde bleibt vorbehalten,
für Handhabung der öffentlichen Ordnung und des Frie¬
dens unter den Konfessionen , sowie gegen Eingriffe kirch¬
licher Behörden in die Rechte der Bürger und des Staates
die geeigneten Maßnahmen zu treffen.

Art . 50.

Das Recht zur Ehe steht unter dem Schuze des
Bundes.

Dieselbe darf nicht aus kirchlichen oder ökonomischen
Rüksichten oder wegen bisherigen Verhaltens oder aus an¬
dern polizeilichen Gründen beschränkt werden.

So lange nicht die Bundesgesezgebung (Art . 65 ) über
die Erfordernisse zur Eingehung der Ehe besondere Vor¬
schriften aufgestellt hat , soll die in einem Kantone oder
im Auslande nach der dort geltenden Gesezgebung abge¬
schlossene Ehe im Gebiete der Eidgenossenschaft als Ehe
anerkannt werden.

Durch den Abschluß der Ehe erwirbt die Frau das
Heimatrecht des Mannes.

Durch die nachfolgende Ehe der Eltern werden vor¬
ehelich geborne Kinder derselben legitimirt.

Jede Erhebung von Brauteinzugsgebühren oder andern
ähnlichen Abgaben ist unzuläßig.
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Art . 46.

Die Preßfreiheit ist gewährleistet.
Ueber den Mißbrauch derselben trifft die Kantonalgesez-

gebung die erforderlichen Bestimmungen , welche jedoch der
Genehmigung des Bundesrathes bedürfen.

Dem Bunde steht das Recht zu , Strafbestimmungen
gegen den Mißbrauch der Presse zu erlassen , der gegen die
Eidgenossenschaft und ihre Behörden gerichtet ist.

Art . 61.

Gleich alt Art . 46.

Art . 46.

Die Bürget haben das Recht , Vereine zu bilden , sofern
solche weder in ihrem Zwek , noch in den dafür bestimmten
Mitteln rechtswidrig oder staatsgefährlich sind . Ueber den
Mißbrauch dieses Rechtes trifft die Kantonalgesezgebung die
erforderlichen Bestimmungen.

Art . 62.

Gleich alt Art . 46.

Art . 47.

DaS Petitionsrecht ist gewährleistet.

Art . 53.

Gleich alt Art . 47.

Art . 48.

Sämmtliche Kantone sind verpflichtet , alle Schweizer¬
bürger in der Gesezgebung sowohl als im gerichtlichen Ver¬
fahren den Bürgern des eigenen Kantons gleich zu halten.

Art . 84.

Gleich alt Art . 48.

Art . 49.

Die rechtskräftigen Civilurtheile , die in einem Kanton
gefällt sind , sollen in der ganzen Schweiz vollzogen werden
können.

Art . 56.

Die Gesezgebung über das Civilrecht , mit Inbegriff
des Verfahrens , ist Bundessache ; jedoch bleibt , bis zum Er¬
laß bezüglicher Bundesgeseze , das Gesezgebungsrecht der
Kantone vorbehalten.

Der Bund ist überdieß befugt , seine Gesezgebung auch
auf das Strafrccht und den Prozeß auszudehnen . Dabei
kann jedoch das Institut der Schwurgerichte (Jury ) in den¬
jenigen Kantonen , in welchen dasselbe bereits besteht , durch
die Bundesgesezgebung nicht abgeschafft werden.

Die Rechtsprechung selbst verbleibt den Kantonen , mit
Vorbehalt der dem Bundesgerichte eingeräumten Kompe¬
tenzen.

Art . 56.

Gleich alt Art . 49.

Art . SO.

Der aufrechtstehende schweizerische Schuldner , welcher
einen festen Wohnsiz hat , muß für persönliche Ansprachen
vor dem Richter seines Wohnortes gesucht , und es darf
daher für Forderungen auf das Vermögen eines solchen
außer dem Kanton , in welchem er wohnt , kein Arrest gelegt
werden.

Art . 57.

Gleich alt Art . 60 , mit folgendem Zusaze:

Der Schuldverhaft ist abgeschafft.

Art . 61.

Alle Abzugsrechte im Innern der Schweiz , sowie die
Zugrechte von Bürgern des einen Kantons gegen Bürger
anderer Kantone sind abgeschafft.

Art . 58.

Gleich alt Art . 61.
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Art. 52.
Gegen die auswärtigen Staaten besteht Freizügigkeit,

unter Vorbehalt des Gegenrechtes.

Art. 53.
Niemand darf seinem verfassungsmäßigen Gerichtsstand

entzogen, und es dürfen daher keine Ausnahmsgerichteein¬
geführt werden.

Art. 54.
Wegen politischer Vergehen darf kein Tvdesurtheil ge¬

fällt werden.

' Art. 55.
Ein Bundesgesez wird über die Auslieferung der An¬

geklagten von einem Kanton an den andern Bestimmungen
treffen; die Auslieferung kann jedoch für politische Ver¬
gehen und für Preßvergehen nicht verbindlich gemacht werden.

Art. 66.
Die Ausmittlung von Bürgerrechten für Heimatlose und

die Maßregeln zur Verhinderung der Entstehung neuer Heimat¬
losen sind Gegenstand der Bundesgesezgebung.

Art. 57.
Dem Bunde steht das Recht zu. Fremde, welche die

innere oder äußere Sicherheit der Eidgenossenschaft gefähr¬
den, aus dein schweizerischenGebiete wegzuweisen.

Art. 58.
Der Orden der Jesuiten und die ihm affiliirten Gesell¬

schaften dürfen in keinenr Theile der Schweiz Aufnahme
finden.

Art. 59.
Die Bundesbehörden sind befugt, bei gemeingefährlichen

Seuchen gesundheitspotizeiliche Verfügungen zu erlassen.

Zweiter Abschnitt.
B » n - e S b e h ö r ö e n.

I. Wundesversammütttg.
Art. 60.

Die oberste Gewalt des Bundes wird durch die Bundes¬
versammlung ausgeübt, welche aus zwei Abtheilungen be¬
steht:

aus dem Rationalrath,
L. aus den̂ Etänderath.

Revidirte Bundesverfassung.

Art. 59.
Gleich alt Art. 52.

Art. 60.
Niemand darf seinem verfassungsmäßigenGerichtsstand

entzogen, und es dürfen daher keine Ausnahmsgerichteein¬
geführt werden.

Auch kann Niemand angehalten werden, sich in Ehe¬
angelegenheiten einer geistlichen Gerichtsbarkeit zu unter¬
ziehen.

Art. 61.
Die Todesstrafe ist abgeschafft.
Die Bestimmungen des Militärstrafgesezcsbleiben jedoch

vorbehalten.
Körperliche Strafen sind untersagt.

Art. 62.
Gleich alt Art. 55.

Art. 63.
Gleich alt Art. 66.

Art. 64.
Gleich alt Art. 57.

Art. 65.
Der Orden der Jesuiten und die ihm affiliirten Gesell¬

schaften dürfen in keinem Theile der Schweiz Aufnahme
finden, und es ist ihren Gliedern jede Wirksamkeit in Kirche
und Schule untersagt.

Art. 66.
Dem Bunde steht die Gesezgebung über die gegen ge¬

meingefährliche Epidemien und Viehseuchen zu treffenden
gesundheitspolizeilichen Verfügungen zu.

Zweiter Abschnitt.
B u,r - e s b e h ö r - e n.

I. Zzimdesversammkmg.
Art. 67.

Unter Vorbehalt der Rechte des Volkes und der Kan¬
tone (Art. 85, 89, 118) wird die oberste Gewalt des
Bundes durch die Bundesversammlung ausgeübt, welche
aus zwei Abtheilungen besteht:

L.. aus dem Nationalrath,
U. aus dem Ständerath.
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.-V. Nationalrath.
Art. 61.

Der Nationalrath wird aus Abgeordneten des schwei¬
zerischen Volkes gebildet. Auf je 20,000 Seelen der Ge-
sammtbevölkerung wird ein Mitglied gewählt.

Eine Bruchzahl über 10,000 Seelen wird für 20,000
Seelen berechnet.

Jeder Kanton und bei getheilten Kantonen jeder der
beiden Landestheile hat wenigstens ein Mitglied zu wählen.

^ .kationalrath.
Art. 68.

Gleich alt Art. 6'

Art. 62.
Die Wahlen für den Nationalrath sind direkte. Sie

finden in eidgenössischen Wahlkreisen statt, welche jedoch
nicht aus Theilen verschiedener Kantone gebildet werden
können.

Art. 69.

Gleich all Art. 62.

Art. 63.
Stimmberechtigt ist jeder Schweizer, der das zwan¬

zigste Altersjahr zurükgelegt hat und im klebrigen nach
der Gesezgebung des Kantons, in welchem er seinen
Wohnsiz hat, nicht vom Aktivbürgerrecht ausgeschlossen ist.

Art. 70.

StiMberechtigtbei Wahlen und Abstimmungen ist
jeder Gweizer. der das 20. Altersjahr zurükgelegt hat
und i-l klebrigen nach der Gesezgebung des Kantons, in
welchm er seinen Wohnsiz hat, nicht vom Aktivbürgerrechte
ausaschlossen ist.

5s bleibt jedoch der Gesezgebung des Bundes vorbe¬
haltn, über diese Stimmberechtigung einheitliche Vor-
sch-iften aufzustellen.

Art. 64.
Wahlfähig als Mitglied des Nationalrathes ist jeder

stimmberechtigte Schweizerbürger weltlichen Standes.
Naturalisirte Schweizerbürger müssen seit wenigstens

fünf Jahren das erworbene Bürgerrecht besizen, um wahl¬
fähig zu sein.

Art. 71.
Wahlfähig als Mitglied des Nationalrathes ist jeder

stimmberechtigte Schwcizerbürger.

Art. 68. l
Der Nationalrath wird auf die Dauer von drei Jahren

gewählt, und es findet jeweilen Gesammterneuerung statt.

Art. 72.
Gleich alt Art. 65.

Art. 66.
Die Mitglieder des Ständerathes, des Bundesrathes

und von lezterem gewählte Beamte können nicht zugleich
Mitglieder des Nationalrathes sein.

Art. 73.
Gleich alt Art. 66.

Art. 67.
Der Nationalrath wählt aus seiner Mitte für jede ordent¬

liche oder außerordentliche Sizung einen Präsidenten und
Vizepräsidenten.

Dasjenige Mitglied, welches während einer ordent¬
lichen Sizung die Stelle eines Präsidenten bekleidete, ist
für die nächstfolgende ordentliche Sizung weder als Prä¬
sident noch als Vizepräsident wählbar. Das gleiche Mit¬
glied kann nicht während zwei unmittelbar auf einander fol¬
genden ordentlichen Sizungen Vizepräsident sein.

Der Präsident hat bei gleichgetheilten Stimmen zu ent¬
scheiden; bei Wahlen übt er das Stimmrecht aus , wie
jedes Mitglied.

Art. 74.
Gleich alt Art. 67.

Art. 68.
Die Mitglieder des Nationalrathes werden aus der Bun¬

deskasse entschädigt.

Art. 75.
Gleich alt Art. 68.

,
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L. Ständer^ ,
Art . 69.

Der Ständerath besteht aus 4 Abgeordneten der
Kantone . Jeder Kanton wählt zwei lbgeordnete , in den
getheilten Kantonen jeder Landestheil Abgeordneten.

Art . 70.

Die Mitglieder des Nationalrathes ut , d §z Vundes-
rathes können nicht zugleich Mitglieder dr Ständerathessein.

Art . 71.

Der Ständerath wählt für jede ordentlicherer außer¬
ordentliche Sizung aus seiner Mitte einen sräsidenten

, und Vizepräsidenten.
Aus den Gesandten desjenigen Kantons , am welchem

für eine ordentliche Sizung der Präsident gewählt worden
ist , kann für die nächstfolgende ordentliche Sizung wder der
Präsident , noch der Vizepräsident gewählt werden.

Gesandte des gleichen Kantons können nicht wihrend
zwei unmittelbar auf einander folgenden ordentlichen Szun-
gen die Stelle eines Vizepräsidenten bekleiden.

Der Präsident hat bei gleich getheilten Stimmen zu
entscheiden ; bei Wahlen übt er das Stimmrecht aus vie
jedes Mitglied.

Art . 72.

Die Mitglieder des Ständerathes werden von den Kan¬
tonen entschädigt.

0 . Besngnijse der Bundesversammlung.
Art . 73.

Der Nationalrath und der Ständerath haben alle Gegen¬
stände zu behandeln , welche nach Inhalt der gegenwärtigen
Verfassung in die Kompetenz des Bundes gehören und nicht
einer andern Bundesbehörde zugcschieden sind.

Art . 74.

Die Gegenstände , «selche in den Geschäftskreis beider
Räthe fallen , sind insbesondere folgende:

1) Gesezc und Beschlüsse zur Ausführung der Bundes¬
verfassung , wie namentlich Geseze über Bildung der Wahl¬
kreise , über Wahlart , über Organisation und Geschäftsgang
der Bundesbehörden und Bildung der Schwurgerichte.

2) Besoldung und Entschädigung der Mitglieder der
Bundesbehörden und der Bundeskanzlei ; Errichtung blei¬
bender Beamtungen und Bestimmung ihrer Gehalte.

3) Wahl des Bundesrathcs , des Bundesgerichtes , des
Kanzlers , des Generals , des Chefs des Stabes und eid¬
genössischer Repräsentanten.

4 ) Anerkennung auswärtiger Staaten und Regierungen.
5) Bündnisse und Verträge mit dem Auslande , sowie

die Gutheißung von Verträgen der Kantone unter sich oder
mit dem Auslande . Solche Verträge der Kantone gelangen
jedoch nur dann an die Bundesversammlung , wenn vom
Bundesrath oder einem andern Kantone Einsprache erhobenwird.

Revidirte Bundesverfassung.

L . StZnderath.
Art . 76.

Gleich alt Art . 69.

Art . 77.
Gleich alt Art . 70.

Art . 78.

Gleich alt Art . 71.

Art . 79.

Gleich alt Art . 72.

6 . Befugnisse der Bundesversammlung.
Art . 80.

Gleich alt Art . 73.

Art . 81.

Die Gegenstände , welche in den Geschäftskreis beider
Räthe fallen , sind insbesondere folgende:

1) Geseze über die Organisation und die Wahlart der
Vundesbehörden.

2 ) Geseze und Beschlüsse über diejenigen Gegenstände,
zu deren Regelung der Bund nach Maßgabe der Bundes¬
verfassung befugt ist.

3) Besoldung und Entschädigung der Mitglieder der
Bundesbehörden und der Bundeskanzlei ; Errichtung bleiben¬
der Beamtungen und Bestimmung ihrer Gehalte.

4) Wahl des Bundesrathes , des Bundesgerichtes , des
Kanzlers und seines Stellvertreters , sowie des Generals der
eidgenössischen Armee.

5) Bündnisse und Verträge mit dem Auslande , sowie
die Gutheißung von Vortragen der Kantone unter sich oder
niit dem Auslande . Solche Verträge der Kantone gelangen
jedoch nur dann an die Bundesversammlung , wenn vom
Bundesrath oder einem andern Kanton Einsprache erhobenwird.
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6) Maßregeln für die äußere Sicherheit , für Behaup¬
tung der Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz , Kriegs¬
erklärungen und Friedensschlüsse.

7) Garantie der Verfassungen und des Gebiets der Kan¬
tone ; Intervention in Folge der Garantie ; Maßregeln für
die innere Sicherheit , für Handhabung von Ruhe und
Ordnung ; Amnestie und Begnadigung.

8 ) Maßregeln , welche die Handhabung der Bundes¬
verfassung , die Garantie der Kantonalverfassungen , die
Erfüllung der bundesmäßigen Verpflichtungen und den
Schuz der durch den Bund gewährleisteten Rechte zum Zweke
haben.

9) Gesezliche Bestimmungen über Organisation des eid¬
genössischen Militärwesens , über ' Unterricht der Truppen
und über Leistungen der Kantone ; Verfügungen über das
Bundesheer.

10 ) Festsezung der eidgenössischen Mannschafts - und
Geldskala ; gesezliche Bestimmungen über Verwaltung und
Verwendung der eidgenössischen Kriegsfonds ; Erhebung
direkter Beiträge der Kantone ; Anleihen ; Voranschlag und
Rechnungen.

11 ) Geseze und Beschlüsse über Zölle , Postwesen,
Münzen , Maß und Gewicht , Fabrikation und Verkauf von
Schießpulver , Waffen und Munition.

12 ) Errichtung öffentlicher Anstalten und Werke und
hierauf bezügliche Expropriationen.

13 ) Gesezliche Verfügungen über Niederlaffungsverhält-
nisse, über Heimatlose , Fremdenpolizei und Sanitätswesen.

14 ) Die Oberaufsicht über die eidgenössische Verwaltung
und Rechtspflege.

16 ) Beschwerden von Kantonen oder Bürgern über
Verfügungen des Bundesrathes.

16 ) Streitigkeiten unter den Kantonen , welche staats¬
rechtlicher Natur sind . ,

17 ) Kompetenzstreitigkeiten insbesondere darüber:
a . ob ein Gegenstand in den Bereich des Bundes oder

der Kantonalsouveränetät gehöre;
b . ob eine Frage in die Kompetenz des Bundesrathes

oder des Bundesgerichtes falle.
18 ) Revision der Bundesverfassung.

Art . 75.

Die beiden Räthe versammeln sich jährlich ein Mal zur
ordentlichen Sizung an einem durch das Reglement festzu-
sezenden Tage.

Sie werden außerordentlich einberufen durch Beschluß
des Bundesrathes , oder wenn ein Viertheil der Mitglie¬
der des Nationalrathes oder fünf Kantone es verlangen.

Art . 76.

^ Um gültig verhandeln zu können , ist die Anwesenheit
E der absoluten Mehrheit der Mitglieder des betreffenden

Rathes erforderlich.

Art . 77.

Im Nationalrath und Ständerath entscheidet die Mehr¬
heit der Stimmenden.

Revidirte Bundesverfassung.

6) Maßregeln für die äußere Sicherheit , für Behaup¬
tung der Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz,
Kriegserklärungen und Friedensschlüsse.

7) Garantie der Verfassungen und des Gebietes der
Kantone ; Intervention in Folge der Garantie ; Maßregeln
für die innere Sicherheit , für Handhabung von Ruhe und
Ordnung ; Amnestie und Begnadigung.

8) Maßregeln , welche die Handhabung der Bundes¬
verfassung , die Garantie der Kantonalverfassungen , die
Erfüllung der bundesmäßigen Verpflichtungen zum Zweke
haben.

9) Verfügungen über das Bundesheer.
10 ) Aufstellung des jährlichen Voranschlages und Ab¬

nahme der Staatsrechnung , sowie Beschlüsse über Aufnahme
von Anlehen . Allgemeine Bestimmungen über Verwaltung
des Staatsvermögens.

11 ) Die Oberaufsicht über die eidgenössische Verwaltung
und Rechtspflege.

12 ) Beschwerden gegen Entscheidungen des Bundesrathcs
in den ihm nach Art . 110 zugewiesenen Administrativstreitig-
keiten.

13 ) Kompetenzstreitigkeiten zwischen Bundesbehörden.
14 ) Revision der Bundesverfassung.

Art . 82.

Gleich alt Art . 75.

Art . 83.

Gleich alt Art . 76.

Art . 84.

Gleich alt Art . 77.

3
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Art . 78.

Für Bundesgeseze und Bundesbeschlüsse ist die Zu¬
stimmung beider Räthe erforderlich.

Art . 79.

Die Mitglieder beider Räthe stimmen ohne Instruk¬
tionen.

Art . 80.

Jeder Rath verhandelt abgesondert . Bei Wahlen (Art 74,
Nr . 3) , bei Ausübung des Begnadigungsrechtes und für
Entscheidung von Kompetenzstreitigkeiten vereinigen sich jedoch
beide Räthe unter der Leitung des Präsidenten des National-
rathes zu einer gemeinschaftlichenVerhandlung , so daß die
absolute Mehrheit der stimmenden Mitglieder beider Räthe
entscheidet.

Art . 81.

Jedem der beiden Räthe und jedem Mitglied derselben
steht das Vorschlagsrecht (die Initiative ) zu.

Das gleiche Recht können die Kantone durch Korrespon¬
denz ausüben.

Revidirtr Bundesverfassung.

Art. 8S.
Für Bundesgeseze und Bundesbeschlüsse ist die Zu¬

stimmung beider Räthe erforderlich.
Bundesgeseze , sowie Bundesbeschlüsse, die nicht dring¬

licher Natur sind, sollen überdieß dem Volke zur Annahme
oder Verwerfung vorgelegt werden, wenn es von 50,000
stimmberechtigten Schweizerbürgern oder von fünf Kantonen
verlangt wird.

Gleich alt Art. 79.
Art. 86.

Art . 87.

Jeder Rath verhandelt abgesondert . Bei Wahlen (Art . 81,
Ziffer 4), bei Ausübung des Begnadigungsrechtes und für
Entscheidung von Kompetenzstreitigkeiten (Art . 81 , Ziffer 13)
vereinigen sich jedoch beide Räthe unter der Leitung des
Präsidenten des Nationalraths zu einer gemeinschaftlichen
Verhandlung , so daß die absolute Mehrheit der stimmen¬
den Mitglieder beider Räthe entscheidet.

Art. 88.
Gleich alt Art . 81.

Art . 89.

Wenn 50,000 stimmberechtigte Bürger oder fünf Kan¬
tone die Abänderung oder Aufhebung eines bestehenden
Bundesgesezes oder eines Bundesbeschlusses, oder über eine
bestimmte Materie die Erlaflung eines neuen Bundesgesezes
oder Bundesbeschlufses anbegehren, und diesem Begehren
nicht vertragsrechtliche Verpflichtungen des Bundes entgegen¬
stehen , so haben die beiden Räthe , wenn sie dem Be¬
gehren zustimmen , den einschlägigen neuen Gesez- oder
Beschlußvorschlag zu vereinbaren und dem Volke zur An¬
nahme oder Verwerfung vorzulegen.

Stimmen nicht beide Räthe dem Begehren zu , so ist
dasselbe der Abstimmung des Volkes zu unterstellen und
wenn die Mehrheit der stimmenden Bürger dafür sich aus-
spricht, so haben die Räthe einen entsprechenden Gesez-
oder Beschlußvorschlag aufzustellen und dem Volke zur An¬
nahme oder Verwerfung vorzulegen.

Art . 82.

Die Sizungen der beiden Räthe find in der Regel
öffentlich.

Art . 90.

Die Bundesgesezgebung wird bezüglich der Formen
und Fristen der Volksbegehren und der Volksabstimmung
das Erforderliche feststellen.

Art . 91.

Gleich alt Art. 82.

u
n.
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